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UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
VL 1092/2022 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 4 Siegen, 17.10.2022 
Bereich: Stadtplanung 
Bearbeitet von: Herr Schneider 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Bezirksausschuss I - Siegen-Geisweid 08.11.2022 

Bauausschuss 30.11.2022 

Kurzbezeichnung: 
 
Aktuelle städtebauliche Entwicklungen 
Informationen zu Projekten und Bebauungsplanverfahren 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bezirksausschuss nimmt die Sachstände zu den Projekten zur Kenntnis.  
 
Der Bauausschuss nimmt die Sachstände zu den Projekten zur Kenntnis.  
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Die Bezirksausschüsse sind vor der Beschlussfassung im Rat bzw. einem entscheidungsbefug-
ten Ausschuss zu den Angelegenheiten zu hören, die die Stadtbezirke in besonderem Maße 
betreffen. Hierzu zählt unter anderem die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen. Aus 
diesem Grund soll im Bezirksausschuss ein Bericht über laufende und anstehende Projekte 
und Bebauungsplanverfahren erfolgen. Mit dieser Vorgehensweise soll ermöglicht werden, 
dass eine frühzeitige, transparente und gesamtbetrachtende Information der Mitglieder des 
Bezirksausschusses gewährleistet wird und gleichzeitig eine zeitlich optimierte Einbindung in 
die Bebauungsplanverfahren sichergestellt ist. 
 
Zu folgendem Projekt wird der aktuelle Sachstand im Ausschuss dargelegt:  
• vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 460 „Neubau Kreispolizeibehörde Siegen-
Wittgenstein“ 
 
Hinsichtlich der Informationen zu bisher vorgestellten Sachständen wird auf die Vorlage 
182/2021 verwiesen. Im Weiteren werden die wesentlichen Fortschritte in diesem Projekt 
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dargelegt. Weitere Ausführungen, wie Karten und Pläne, werden, sofern erforderlich, im 
Ausschuss vorgebracht. 
 
Vorhabenbezogener B-Plan Nr. 460 „Neubau Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein“ 
Ziel und Zweck der Planung ist die Schaffung von Planungsrecht für den Neubau der Kreispo-
lizeibehörde Siegen-Wittgenstein und eine damit verbundene Revitalisierung einer Brachflä-
che in Geisweid. Die Einleitung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (B-Plan) wurde 
am 19.10.2022 beschlossen (siehe Vorlage 1021/2022). Das hier relevante Grundstück liegt 
im sogenannten unbeplanten Innenbereich und ist daher grundsätzlich bebaubar. Durch den 
B-Plan soll die städtebauliche Entwicklung gesteuert und eine planungsrechtlich konforme 
Umsetzung gewährleitet werden. Das städtebauliche Konzept wurde im Gestaltungsbeirat 
der Stadt Siegen am 09.06.2022 vorgestellt und grundsätzlich positiv bewertet. Als Grundla-
ge zur Entscheidung für ein Vorhaben wurde ein europaweites Ausschreibungsverfahren 
vorgeschaltet, bei dem sich geeignete Investoren mit einem Entwurf auf eigenem Grund-
stück innerhalb der Stadt Siegen bewerben konnten. Die Thelen-Gruppe ging mit ihrem hier 
Entwurf und Lage des Grundstücks als Sieger hervor.  
 
Das Vorhaben unterteilt sich in einen nördlichen und einen südlichen Standort, der durch die 
Fröbelstraße geteilt wird. Auf dem nördlichen Teil sind das kubusartig abgestufte Hauptver-
waltungsgebäude sowie Nebenverwaltungsgebäude inklusive notwendiger Nebenanlagen 
und sonstigen erforderlichen Einrichtungen (u.a. Garagen, Stellflächen für Einsatzfahrzeuge 
und Einsatzgeräte) geplant. Auf dem südlichen Teil ist ein Parkhaus zur Unterbringung der 
erforderlichen Stellplätze vorgesehen. Die hausinterne Beteiligung der Abteilungen fand En-
de September/Anfang Oktober statt. Im Weiteren, wahrscheinlich noch bis Ende 2023, soll 
die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange durchgeführt werden. 
 
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
      

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
       

 im Ergebnisplan 
 
       

 Nein  Ja, mit 
 
       

Kostenträger/ 
Investitionscode 
      
Sachkonto 
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Klimaschutz 
Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
 

 
 
 
i.A. 
 
gez. 
 
Marlene Krippendorf 
Abteilungsleiterin 4/5 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
 




